Baudirektion
Kanton Zirich ARV/ 25 12007

VERFUGUNG

vom 22. Februar 2007

Wallisellen. Privater Gestaltungsplan MITTIM mit Umweltvertriglichkeitspriifung

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Die Gemeindeversammlung Wallisellen hat am 13. Dezember 2006 dem privaten Gestal-
tungsplan MITTIM mit Umweltvertriglichkeitspriifung zugestimmt. Gemiss Rechtskraft-
bescheinigung der Staatskanzlei vom 16. Februar 2007 und des Bezirksrats Biilach vom
31. Januar 2007 wurden innerhalb der festgesetzten Rechtsmittelfrist keine Rekurse er-
hoben. Mit Schreiben vom 9. Januar 2007 ersucht der Gemeinderat Wallisellen um Ge-

nehmigung der Vorlage.

Das Planungsgebiet befindet sich zwischen der Giiterstrasse, der Unteren Bahnhofstrasse
und der Neugutstrasse in der Zentrumszone. Das Bahnhofareal, das ebenfalls vom Ge-
staltungsplan erfasst wird, ist der Reservezone zugewiesen. Grundlage fiir den Gestal-
tungsplan ist ein Masterplan, der aufzeigt, wie der Zentrumsbereich von Wallisellen
kiinftig genutzt werden soll und wie der Verkehr organisiert werden soll. Der Knotenpunkt
von S-Bahn, Glattalbahn und Buslinien ist im Gestaltungsplan berticksichtigt. Fiir die
Zentrumsiiberbauung existiert ein Richtprojekt. Der Gestaltungsplan ermdglicht eine
dichte Uberbauung mit gemischter Nutzung an einer Lage, die vorziiglich durch den
offentlichen Verkehr erschlossen ist. Er entspricht in hohem Mass den Zielvorstellungen

der tibergeordneten Planung.

Mit Verfligung Nr. ARV/764/2004 vom 15. Juni 2004 hat die Baudirektion auf Antrag der
Gemeinde Wallisellen fiir das Gebiet des Bahnhofs Wallisellen eine Planungszone fest-
gesetzt. Mit dem jetzt vorliegenden Gestaltungsplan ist die Planung fiir das Gebiet abge-

schlossen. Die Planungszone ist aufzuheben.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).
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Die Baudirektion verfiigt:

8 Der private Gestaltungsplan MITTIM mit Umweltvertrdglichkeitspriifung, dem die
Gemeindeversammlung Wallisellen am 13. Dezember 2006 zugestimmt hat, wird

genehmigt.

II.  Die mit Verfiigung Nr. ARV/764/2004 vom 15. Juni 2004 festgesetzte Planungszone
Bahnhof wird aufgehoben.

HOI.  Der Bauherrschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung entstandenen

Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

Zustelladresse: Suter von Kinel Wild AG, Orts- und Regionalplaner, Baumacker-
strasse 42, 8050 Ziirich

(Bitte iiberpriifen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Thren Gegenbericht

innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem

identisch mit der Rechnungsadresse ist.)

Staats- und Ausfertigungsgebiihr ARV~ Fr. 744.00 8000 001266 /83120.40.210

IV. Der Gemeinderat Wallisellen wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I und II geméss §§ 6
und 89 PBG o6ffentlich bekannt zu machen.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Wallisellen (unter Beilage von einem Dossier), an
die Kanzlei der Baurekurskommissionen (unter Beilage eines Dossiers), sowie an das

Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

-

Ziirich, den 22. Februar 2007 ARV Amt fiir
070031/Obl/Zst Raumordnung und Vermessung

Fur den Auszug:
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Kanton Zdrich
Gemeinde Wallisellen

Privater Gestaltungsplan
Zentrumsuberbauung MITTIM Wallisellen

Bestimmungen

Festsetzung Von den Grundeigentiimern festgesetzt am:

Far Kat. Nrn: 5018, 6908, 8101, 8196, 8523, 8524, 8534, 8535,
8537, 8538, 8549, 10463

HAE Immokonzept AG, vertre'ten durch H. Hanseler

Zustimmung Von der Gemeindeversammlung zugestimmt
am:. i 9 nEy 2002

Namens der Gemeindeversammlung

Der Gemeindeprasident: Der Gemeindeschreiber:
2 [T
Genehmigung Von der Bauditektion genehmigt am: 2 2. Feb. 2007

Fur die Baudirektion:

// /%7/%775/%2/7 A
y/

Suter * von Kanel * Wild * AG

Orts- und Reaionalplaner FSU sia
Baumackerstr. 42 Postfach 8050 Ziirich ~ Telefon 044 3151390 Fax 0443151399  info@skw.ch 32351 - 26.10.2006




Privater Gestaltungsplan Zentrumstberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

4.1

Aussere
Abmessungen

1. Zweck

Der private Gestaltungsplan Zentrumsuberbauung MITTIM
Wallisellen bezweckt:

* den Zentrumsbereich von Wallisellen mit attraktiven
Nutzungen zu erganzen,

* eine Zentrumsiuberbauung von hoher stadtebaulicher und
architektonischer Qualitat in unmittelbarer Nahe zum
Bahnhof realisieren zu kénnen,

* eine attraktive, gebaudeinterne Fussgangerverbindung von
den Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs zur Neugut-
strasse zu schaffen,

* den Larmschutz im Bereich der SBB-Geleise und der
Neugutstrasse zu gewabhrleisten,

* sowie ein rationelles Gesamtverkehrssystem unter Beriick-
sichtigung eines fussgangerfreundlich gestalteten Bahnhof-
platzes umzusetzen.

2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes "Zentrumsuber-
bauung MITTIM Wallisellen" ist im zugehérigen Plan 1:500
festgehalten.

3. Verhaltnis zur Bau- und Zonenordnung

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, sind die Vor-
schriften der jeweils glltigen Bau- und Zonenordnung der Ge-
meinde Wallisellen massgebend.

4. Zahl, Lage und aussere Abmessungen
der Gebaude

Die Lage und dusseren Abmessungen von Hauptgebauden er-
geben sich aus den im Plan festgelegten Baubereichen A bis E.

Im Bereich Perrontiberdachung darf ein durchgehender Ge-
baudevorsprung realisiert werden. Fur die in den Schnitten
bezeichnete Héhenlage gilt ein Projektierungsspielraum von
1.80 m.

Einzelne vorspringende Gebaudeteile durfen die Baubereiche
um maximal 2.00 m Uberschreiten, soweit das im Bereich der
Glattalbahn und der Guterstrasse erforderliche Lichtraumprofil
nicht verletzt wird.

Suter « von Kanel » Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Zentrumsiberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

4.2

4.3

4.4

Maximale
Hohenkoten

Bauliche Dichte

Zwingende
Anbaulinien

Mit Ausnahme von technisch bedingten Aufbauten darf kein
Bauteil die folgenden Héhenkoten Uberschreiten:

Baubereiche Max. Hoéhenkote

A1 und A2 437.00 mu. M.
B1 44700 mu. M.
B2 44400 mu. M.
C 439.00 ma. M.
D 451.00 ma. M.
E1-E4 448.00 muu. M.

Die Kote 431.82 m 0. M. gilt fir die Baubereiche C/D/E1 - E4
und die Kote 430.80 m u. M. fur die Baubereiche A1 /A2 /B1/
B2 als gewachsener Boden.

Die zulassigen Baumassen werden wie folgt auf die einzelnen
Baubereiche aufgeteilt:

Baumasse ab
gewachsenem Boden

Baubereiche| Gewachsener Boden

A1/ A2 430.80 m u. M. 33'000 m3
B1/B2
C/D/ 431.82 mu. M. 62'000 m3
E1-E4
Total 95'000 m3

Die fur die Baubereiche festgelegten Baumassen durfen bis
héchstens 10% auf einen anderen Baubereich verlagert
werden. Die Baumasse von insgesamt 95'000 m3 darf dabei
nicht Uberschritten werden.

Wo zwingende Anbaulinien fur die Baubereiche D und E1 fest-
gelegt sind, missen die Fassaden auf die entsprechende
Flucht gestellt werden.

Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte darf die zwingende
Anbaulinie entlang der Neugutstrasse durch einzelne vor-
springende Gebaudeteile um maximal 1.00 m Uberschritten
werden.

In Abweichung zu Ziffer 4.1 darf die zwingende Anbaulinie
entlang der Bahnhofstrasse im Baubereich E1 durch einen
Gebaudevorsprung um maximal 2.50 m uUberschritten werden.
Die Lange dieses Gebaudevorsprungs ist auf die halbe
Fassadenlange beschrankt.

Suter ¢ von Kanel « Wild *« AG



Privater Gestaltungsplan Zentrumstiberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

45

5.1

D

5.3

6.1

6.2

6.3

Besondere
Gebaude

Baubereiche
A1, A2und C

Baubereiche B1, B2,
DundE1-E4

Minimaler
Wohnanteil

Grundsatz

Eingangshalle /
Haupteingange

Arkade

Besondere Gebdude wie Wartehduschen fur die Kunden des
offentlichen Verkehrs durfen ausserhalb der bezeichneten
Baubereiche erstellt werden. Gesamthaft ist fiir Besondere
Gebaude eine Baumasse von 700 m3 zulassig.

5. Nutzweise

In den Baubereichen A1, A2 und C sind nur Dienstleistungs-,
Handels-, Verkaufs- und Gastronomiebetriebe mit Publikums-
verkehr zulassig.

Insgesamt dirfen maximal 7800 m2 Verkaufsflachen realisiert
werden.

In den Baubereichen B1, B2, D und E1 - E4 sind tberdies
Gewerbebetriebe und Wohnen zulassig.

In den Baubereichen B1 und B2 ist kein minimaler Wohnanteil
einzuhalten.

In den Baubereichen C, D und E1 - E4 hat gesamthaft
mindestens 2/5 der Gesamtnutzflache dem Wohnen zu dienen.

6.  Gestaltung

Bauten, Anlagen, Umschwung sowie der &ffentliche Strassen-
raum sind fur sich und in ihrem Zusammenhang mit der bau-
lichen Umgebung so zu gestalten, dass eine gute Gesamt-
wirkung erreicht wird.

Im Baubereiche C ist eine Eingangshalle mit Galerie zu er-
stellen. Deren Lichte H6he hat geméass Festlegung im
Situationsplan mindestens 6.0 m respektive 3.0 m zu betragen.
Far die im Situationsplan bezeichnete Lage gilt ein Projekt-
ierungsspielraum von 1 m. Die Lage der Eingangshalle ist auf
die daruUber liegenden Fassaden der Bauten in den Baube-
reichen E1 und E2 abzustimmen.

Entlang der Neugutstrasse ist eine Arkade von mindestens 3m
Tiefe vorzusehen. Die Lichte Hohe gemessen ab der Neugut-
strasse hat mindestens 3.50 m zu betragen.

Suter * von Kanel * Wild * AG



Privater Gestaltungsplan Zentrumstberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

e

Extensive Flach-
dachbegrinung

offentlicher
Aussenraum

Strassenraum-
bepflanzung

Verbindung

Uberdachung
Guterstrasse

Fahrregime

Anlieferung

Die zwischen den Baubereichen E1 bis E4 liegenden Innen-
hofbereiche sowie die Flachdacher sind extensiv zu begrinen,
soweit sie nicht als Terrasse benutzt oder fur den Bau von
Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie beansprucht werden.

Im Geltungsbereich sind an geeigneten Lagen unversiegelte
Kiesflachen anzulegen.

Die Massnahmen sind durch eine ausgewiesene Fachperson
zu planen und zu begleiten. Die entsprechende Detailplanung
ist der Fachstelle Naturschutz vor Ausfiihrung zur Ge-
nehmigung einzureichen.

Der im Situationsplan 1:500 bezeichnete Bereich der Giter-
strasse ist umzugestalten und fur den privaten motorisierten
Verkehr zu sperren. Mit der Neugestaltung des 6ffentlichen
Aussenraums soll eine hohe Aufenthaltsqualitat fur die Fuss-
ganger erreicht und der Zugang zu den Haltestellen des 6ffen-
tlichen Verkehrs erleichtert werden. Bestandteil des 6ffentlichen
Aussenraums sind namentlich auch die Erdgeschossfassaden.

Entlang der Neugutstrasse und der Unteren Bahnhofstrasse
sind Hochstammb&ume zu pflanzen. Entlang der Unteren
Bahnhofstrasse sind die Baume auf die Flucht der bestehenden
Baumallee entlang der Kirchstrasse auszurichten.

Es sind offene, transparent gestaltete Verbindungen von den
Geschossen der Baubereiche E1, E2, E3, E4 zu den Ge-
schossen des Baubereichs D zu erstellen.

Im speziell bezeichneten Bereich der Giterstrasse darf die
offentliche Verkehrsflache Uberdacht werden. Die zulassige
Hohenlage ergibt sich aus den Festlegungen im Querschnitt
2-2.

7. Erschliessung

Das Gestaltungsplangebiet wird Giber die Neugutstrasse,
Querstrasse, Schwarzackerstrasse, Bahnhofstrasse und
Guterstrasse erschlossen. Mit der Zentrumsiiberbauung ist das
im Situationsplan 1:500 bezeichnete Fahrregime umzusetzen.

Die Anlieferung hat auf dem im Situationsplan 1:500 bezeich-
neten Bereich zu erfolgen. Die Anlieferung fur den Baubereich
A2 darf Uber die Guterstrasse erfolgen.

5

Suter ¢ von Kanel » Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Zentrumsiiberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

(.3

74

15

76

8.1

8.2

Parkierung

Parkplatzbe-
wirtschaftung

Etappen

Veloabstellplatze

Empfindlichkeits-
stufen

Larmschutz
allgemein

Das minimal erforderliche und maximal zulassige Parkplatz-
angebot fur die Nutzflachen in den Baubereichen A bis E ergibt
sich aufgrund der Kantonalen Wegleitung zur Regelung des
Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen vom Oktober 1997.
Fur die Bestimmung des massgeblichen Bedarfs kommt die
OV-Giteklasse B zur Anwendung.

Im Endausbau durfen im Gestaltungsplangebiet fir Bewohner,
Beschéftigte, Besucher und Kunden maximal 307 Parkplatze
erstellt werden.

Oberirdische Parkplatze sind nur l1angs der Neugutstrasse und
der Schwarzackerstrasse in den im Situationsplan bezeich-
neten Bereichen zulassig.

Die Ubrigen Parkplatze sind in einer Tiefgarage zweckmassig
zusammenzufassen. Es sind verkehrstechnisch einwandfreie
Tiefgaragenanschlisse an der Schwarzackerstrasse respektive
an der Giterstrasse vorzusehen, die den Busbetrieb nicht
beeintrachtigen.

Besucher- und Kundenparkplatze sind lenkungswirksam, im
Hinblick auf eine Verkehrsumlagerung auf 6ffentliche Ver-
kehrsmittel, zu bewirtschaften.

Gleichzeitig mit der Bebauung der Baubereiche C, E1 - E4 in
einer ersten Etappe ist die Parkierung gemass Ziffer 7.3 zu
realisieren. Die Zahl der genutzten Beschéftigten- und Be-
sucherparkplatze darf zu keiner Zeit der Realisierungsphase
das maximal zulassige Angebot gemass Ziffer 7.3 uber-
schreiten.

In den Baubereichen A1 und A2 sind gesamthaft mindestens
300 gedeckte, 6ffentlich zugéngliche Veloabstellplatze vorzu-
sehen.

8. Larmschutz

Im Gestaltungsplangebiet gilt die Empfindlichkeitsstufe .

Der Larmschutz ist mit der Stellung der Bauten und mit der
Anordnung von nicht empfindlichen Nutzungen zur Larmquelle
sicherzustellen.

Suter ¢ von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan Zentrumsiiberbauung MITTIM Wallisellen
Bestimmungen

8.3

8.4

8.5

9.1

10.1

Besondere Mass-
nahme

Pegelreduktion
Baubereiche A1, A2,
B1und B2

Larmschutz-
nachweis

minergie-Standard

Inkrafttreten

In den Baubereichen B1 und B2 ist ein durchgehendes Ge-
baude als Larmschutzriegel fur die Baubereiche D und E1 - E4
zu erstellen.

Zwischen den Baubereichen A1 und A2 ist auf der Decken-
unterseite eine den Schall absorbierende Verkleidung anzu-
bringen.

Fur die Baubereiche A1, A2, B1 und B2 ist mit dem Baugesuch
der Nachweis zu erbringen, dass der Immissionspegel bei den
massgebenden Luftungsfenstern von larmempfindlichen
Raumen

*  bei Wohnnutzungen um min. 18 dB(A) tiefer ist als der
Emissionspegel der SBB und Glattalbahn

+  bei Gewerbenutzungen um min. 10 dB(A) tiefer ist als der
Emissionspegel der SBB und Glattalbahn

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahren ist nachzuweisen,
wie fur larmempfindliche Raume der Gebaude in den Bauberei-
chen C, D, E1 — E4 die Immissionsgrenzwerte der ES Il einge-
halten werden kdnnen.

9.  Energie

Fur die Wohn- und Dienstleistungsbereiche ist im Baube-
willigungsverfahren eine rationelle Energienutzung nach dem
minergie-Standard nachzuweisen.

10.  Schlussbestimmungen

Der private Gestaltungsplan ,Zentrumsiberbauung MITTIM
Wallisellen® tritt mit der 6ffentlichen Bekanntmachung der
Genehmigung in Kraft.

7

Suter » von Kanel « Wild * AG



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften

